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Satzung 

Fassung nach der Satzungsänderung am 14.04.2026 

 

Präambel 

Der Verein versteht sich als eigenständige, unabhängige Gemeinschaft, in der die Fähigkeiten jedes 
einzelnen Mitglieds gefragt sind. Ängste, alt zu werden, sollen in Chancen umgewandelt werden. Die 
Entwicklung einer neu subsidiären und solidarischen Lebenskultur als Alternskultur wird angestrebt. 
D.h., das Handeln ist geprägt von den Grundsätzen der Hilfe zur Selbsthilfe, der Hilfe zur 
gegenseitigen Hilfe und dem partnerschaftlichen voneinander lernen.  

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Bürgergemeinschaft Laupheim“. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz e.V. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in  Laupheim.  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein mit Sitz in Laupheim verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Wohn-Autonomie älterer Menschen 
und ihrer Teilhabe am Sozial- und Kulturleben, unabhängig davon, ob Pflege-, Hilfe- 
oder Unterstützungsbedarf besteht.  

(3) Das Hauptgewicht der Förderung liegt auf der Anwendung, Entwicklung und 
Umsetzung solcher Angebote, die unmittelbar der Zweckbestimmung des Vereins 
dienen. 

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Anspruch auf 
Ersatz der nachgewiesenen Auslagen, Anspruch auf  Aufwandsentschädigungen 
sowie von angemessenen Vergütungen für Dienstleistungen bleibt hiervon 
unberührt. 

(5) Der Verein anerkennt die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen. 

(6) Kooperationspartner des Vereins sollen danach ausgewählt werden, wie sie den 
Satzungszweck des Vereins am besten fördern. 

(7) Die Konformität der Handlungsweise des Vereins mit der Satzung ist im 
zweijährigen Turnus zu überprüfen. Das Resultat der Überprüfung wird bei der 
darauf folgenden Mitgliederversammlung als separater Tagesordnungspunkt 
dargestellt. 

§ 3 Mittel des Vereins  

Die Mittel, die der Verein zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt, werden im 
Wesentlichen aufgebracht durch Beiträge, Spenden, öffentliche und private 
Zuwendungen und Einnahmen. Kapitaleinlagen durch Mitglieder sind möglich. 
Stiftungen und Zustiftungen zugunsten des Vereins sind auch natürlichen und 
juristischen Personen ohne Mitgliedschaft möglich.  
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Ordentliches Mitglied des Vereins kann grundsätzlich jede natürliche volljährige 
Person mit Wohnsitz in Laupheim werden. 

(2) Es besteht die Möglichkeit der Fördermitgliedschaft für natürliche und juristische 
Personen und Personenvereinigungen. Fördermitglieder sind ohne Stimm- und 
Wahlrecht. 

(3) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der 
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Eine Ablehnung muss er gegenüber 
dem Antragsteller nicht begründen. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen), Austritt oder Ausschluss.  

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungs-
berechtigten Vorstandsmitglied und ist Ende des Monats rechtskräftig, in dem er 
erklärt wurde. Eine Rückvergütung des bereits erhobenen Mitgliedsbeitrags für das 
laufende Geschäftsjahr kann nur in Ausnahmefällen gewährt werden.  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des 
Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder mindestens ein Jahr mit der 
Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu 
geben, bei der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu 
nehmen.  

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes ordentliche Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht. 

(2) Die Mitglieder sind berechtigt, an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen und 
die Vereinsarbeit durch Anregungen und Vorschläge zu fördern. 

(3) Jedes Mitglied hat das Recht, an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. 

(4) Der Verein sorgt im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten für eine 
angemessene Qualifikation und Fortbildung der vor allem im pflegerisch-
betreuenden Bereich freiwillig aktiven Mitglieder. 

(5) Die freiwillige Hilfstätigkeit der aktiven Mitglieder unterliegt der absoluten 
Schweigepflicht. 

(6) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern und regelmäßig 
seine Mitgliedsbeiträge zu leisten. 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

(1) Jedes Mitglied hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbeitrag zum 31. Januar auf das Vereinskonto fällig. 
Während des Jahres aufgenommene neue Mitglieder zahlen für die dem Beitritts-
monat folgenden Monate die anteilige Beitragssumme binnen vier Wochen, in den 
folgenden Jahren dann den Jahresbeitrag zum 31. Januar. 

(3) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

(4) In besonderen Fällen kann auf die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages verzichtet 
werden. Die Entscheidung darüber liegt beim Vorstand. 
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§ 8 Organe des Vereins 

 Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem stellvertretenden ersten 
Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem/den Schatzmeistern, dem 
Schriftführer und mindestens drei bis höchstens sieben Beisitzern, deren Aufgaben 
innerhalb des Vorstandes abgestimmt werden. 

(2) Die Funktion des Schatzmeisters kann auch von zwei Personen ausgeübt werden. 
Beide sind gleichberechtigte Mitglieder im Vorstand und der Vorstand wird um eine 
Person erweitert. 

(3) Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch den ersten Vorsitzenden, 
dem stellvertretenden ersten Vorsitzenden und durch den zweiten Vorsitzenden 
vertreten. Diese drei Personen sind alleine vertretungsberechtigt. Der/die 
Schatzmeister erhält/erhalten Bankvollmacht. 

(4) Den Mitgliedern des Vorstandes kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die 
Höhe der Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.  

§ 10 Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 
Aufstellung der Tagesordnung. 

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 

c) Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts. 

d) Aufnahme neuer Mitglieder. 

e) Entscheidung über Kooperationen. 

f) Der Vorstand ist berechtigt, für einzelne Aufgaben Ausschüsse zu bilden. Eine 
zweckdienliche Zusammenarbeit mit der Stadt ist erwünscht. Vertreter der Stadt 
können beratend zu den Vorstandssitzungen eingeladen werden. 

g) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

h) Wird die Funktion des Schatzmeisters von zwei Personen ausgeübt, legt der 
Vorstand schriftlich die Aufgaben und Zuständigkeiten der beiden Schatzmeister 
fest. 

§ 11 Bestellung des Vorstandes 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von zwei Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt. Der Vorstand führt die 
Geschäfte bis zur Neuwahl.  

(2) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.  

(3) Eine Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so ist der Vorstand berechtigt, 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung die Ämter neu zu verteilen. 

§ 12 Beratung und Beschlussfassung des Vorstandes 

Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes anwesend ist. Bei 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
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die seines Stellvertreters. Bei gleichzeitiger Abwesenheit des ersten Vorsitzenden und 
seines Stellvertreters gilt bei Stimmengleichheit ein Antrag als abgelehnt. 

Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 
Protokollführer sowie vom ersten oder zweiten Vorsitzenden zu unterschreiben. 

§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten: 

a) Änderungen der Satzung. 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge. 

c) Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein. 

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes. 

e) Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstandes. 

f) Bestellung von zwei Kassenprüfern, die weder dem Vorstand noch einem vom 
Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins 
sind. Die Kassenprüfer prüfen die Buchführung einschließlich des Jahresab-
schlusses und berichten darüber in der Mitgliederversammlung. 

g) Auflösung des Vereins.  

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der 
Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mit-
gliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift 
gerichtet war.  

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Sie ist zu ergänzen, wenn dies ein 
Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich 
beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.  

(3) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über 
die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitglieder-
versammlung beschlossen werden.  

(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn 
es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens 20 % der Mitglieder sie 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die 
Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die 
Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben. 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom ersten oder zweiten  Vorsitzenden des Vor-
standes, bei dessen Verhinderung von einem durch den Vorstand bestellten Ver-
sammlungsleiter geleitet. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden. Eine Vertretung mit schriftlicher Vollmacht ist zulässig. 

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit 
einfacher Mehrheit gefasst. Wahlen finden in geheimer Abstimmung statt, wenn dies 
ein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied verlangt. Satzungsänderungen und die 
Auflösung des Vereins können nur mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. Der Beschluss über die Änderung des Zwecks des Vereins 
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bedarf der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder. Eine 
Änderung kann nur beschlossen werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt 
schon in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der 
Einladung sowohl der bisherige Satzungstext als auch die vorgesehenen Änderungen 
beigefügt wurde. 

(4) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

(5) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben ist. 

§ 16 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall  steuerbe-
 günstigter Zwecke 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der erste Vorsitzende und der zweite 
Vorsitzende allein vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederver-
sammlung keine andere Person beruft. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft, die einen gemeinnützigen und mildtätigen Zweck zugunsten der 
Bürgerschaft in Laupheim im Sinne dieser Satzung weitestgehend erfüllt.  

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechts-
fähigkeit entzogen wurde. 

§ 17 Sonstiges  

Die Satzung wurde am 26. Februar 2014 errichtet. Sie tritt mit der Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft.  

Satzungsänderung am 14.04.26 

Hinweis: Die Verwendung der maskulinen Form im Satzungstext wurde nur zum Zweck der einfacheren 

Lesbarkeit verwendet und schließt eine Diskriminierung aus.  

 

 

 

 


